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Zur Kenntnis An das 

Amt für Kindergarten- und Schulpersonal 4.3 

  

 

 

 

  

Rundschreiben Nr. 2/2023 

 

 

Stundenerhöhung, Teilzeitarbeit, Versetzung, Auftragsverlängerung für Lehrpersonen der  

Schulen der Berufsbildung 

 

 
Sehr geehrte Frau Direktorin,  
sehr geehrter Herr Direktor,  
 
demnächst stehen wieder die Maßnahmen zu den Stundenerhöhungen und -reduzierungen sowie zu den 
Versetzungen und Auftragsverlängerungen für das Lehrpersonal der Schulen der Berufsbildung an. Ich 
ersuche Sie, dieses Rundschreiben allen Lehrpersonen Ihrer Schule (auch abwesende Lehrpersonen) 
weiterzuleiten.  
Diesem Rundschreiben sind die Gesuchsformulare beigelegt. Informationen dazu erteilt die jeweilige 
Schuldirektion. 
 
Wichtig: 
Dieses Rundschreiben betrifft nur unbefristet Bedienstete und Bedienstete mit Eignung; nicht geregelt 
werden damit die Anträge um besondere Teilzeit (2jährig), Stundenreduzierung aufgrund Gesetz 104 und 
wegen politischen Mandats sowie um sämtliche Abwesenheiten. 
Die Gesuche um Stundenerhöhung und Teilzeitarbeit sind bis zum 28. Februar 2023 einzureichen, die 
Gesuche um Versetzung und Auftragsverlängerung bis zum 31. März 2023. Bitte nur die beigelegten 
Formulare verwenden. 
Die Gesuche sind digital auszufüllen und von der Lehrperson über die persönliche Lasis-Adresse 
(Vorname.Nachname@schule.suedtirol.it) an die Direktion des derzeitigen Dienstsitzes sowie an die 
Abteilung Bildungsverwaltung der Deutschen Bildungsdirektion (bildungsverwaltung@provinz.bz.it) und 
zur Kenntnis an Claudia.Pilser@provinz.bz.it zu senden (wer seine private E-Mail-Adresse verwendet, 
muss eine Kopie des Personalausweises beilegen). Bitte als Betreff „BERUFSBILDUNG – Ansuchen 
um ……..“ angeben. 
 
A. Teilzeit 

1. Ansuchen um Stundenerhöhung  
Lehrpersonen mit unbefristetem Arbeitsvertrag können eine Erhöhung beantragen. Mit diesem 
Ansuchen ersucht die Lehrperson um die Erhöhung der Stundenverpflichtung, immer gemessen 
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an der Lehrverpflichtung des laufenden Schuljahres. Sie gibt die Anzahl der gewünschten 
durchschnittlichen Wochenstunden an. 
Wir weisen außerdem darauf hin, dass eine Erhöhung des Auftrags erst dann wirksam wird, 
wenn der Dienst im neuen Schuljahr auch effektiv angetreten wird.  

 
2. Ansuchen um Teilzeitarbeit 

Mit diesem Antrag ersucht die Lehrperson mit unbefristetem Arbeitsvertrag um Reduzierung 
des Lehrauftrages ab dem Schuljahr 2023/2024. 
Jene Stunden, die die Lehrperson abgibt, können im Zuge von Auftragserhöhungen und im 
Versetzungswege von einer anderen Lehrperson beansprucht werden. 
Alle Ansuchen um Teilzeit können so lange berücksichtigt werden, bis die vorgesehene 
Höchstanzahl an möglichen Teilzeiten (pro Schuldirektion 50% – Art. 3 und 4 des D.LH. Nr. 
57/95) erreicht ist. Liegen mehr Gesuche vor, wird eine Rangordnung erstellt. Zudem kann aus 
dienstlichen Erfordernissen ein Antrag um Teilzeit auch abgelehnt werden.  

 
B. Versetzung 

Das Lehrpersonal der Berufsschule kann nach drei Jahren ab Ernennung in die Stammrolle um 
Versetzung an eine andere Schuldirektion ansuchen (Beschluss der Landesregierung Nr. 681 vom 
21.06.2016).  
Bewerben sich mehrere Lehrpersonen mit den gleichen Voraussetzungen um die gleiche Stelle, wird 
die Lehrperson mit der höheren Punktezahl laut Bewertungskriterien versetzt. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund ist es notwendig, dass jede/r Antragsteller/in den Teil des Formblattes, das sich auf 
die „Bewertungskriterien“ bezieht, genau ausfüllt. Die Daten zu den Diensten der Lehrpersonen 
werden von Amts wegen ermittelt. 
 

C. Auftragsverlängerung 
Das Personal mit einem Dienstalter von wenigstens drei Jahren in derselben Schuldirektion, das im 
entsprechenden Wettbewerbsverfahren die Eignung erworben hat, kann um Verlängerung des 
bestehenden Auftrags ansuchen (Dekret des Landeshauptmanns vom 02.09.2013, Nr. 22, Art. 35, 
Abs. 3). 
 

Für Fragen können Sie sich an Frau Claudia Pilser im Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung (Tel. 
0471 417554, Claudia.Pilser@provinz.bz.it) wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Der Abteilungsdirektor 

Stephan Tschigg 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
4 Gesuchsvorlagen in deutscher Sprache 
4 Gesuchsvorlagen in italienischer Sprache 
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Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
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